Rückblick, Gegenwart  und Vorschau

Das Jahr 2010 war geprägt von umfangreichen  Veränderungen in unserer Flugsportszene.
Die ZLLV 2010 trat mit 25. Mai 2010 in Kraft. Nach anfänglicher Skepsis aller Betroffenen treten  jetzt - nach umfangreich geleisteter Aufklärungsarbeit - die Vorteile dieser Verordnung  für unsere Flugsportart zu Tage.  
Allein schon die  Anmeldung, bzw. die erstmalige Genehmigung eines mot. Hänge-Paragleitersystems,  ist im Bezug auf die behördlichen Auflagen eine Vereinfachung sondergleichen.  Man sollte hier auch zurückblicken und einen Vergleich zur Vergangenheit herstellen. Die Erzeuger werden sich sicherlich noch an den mühsamen Weg  der Musterzulassungen und der dafür anfallenden Kosten  erinnern können. Diese Musterprüfungen  kommen in der ZLLV 2010 nicht mehr vor.
Die Verantwortung wurde dem Hersteller, wie auch den Piloten in großen Bereichen übertragen.

Die Hersteller- wie auch die Checkbetriebe,  bis auf  jene wenigen  Ausnahmen  gemäß  § 2 Abs. 1 Z. 1 bis 3  ZLLV 2010,  bedürfen ebenfalls keiner  behördlichen  Bewilligung unsererseits mehr.  
Bei meiner Tätigkeit betreffend der Vollziehung der ZLLV 2005 war ich in etlichen Herstellerbetrieben  und Checkbetrieben um diese  zu genehmigen bzw. eine Betriebsverlängerung behördlicherseits durchzuführen. Mein Eindruck war, dass die von mir geprüften Betriebe  einen hohen technischen Standard aufwiesen und die darin agierenden verantwortlichen Personen über ein hohes technisches Wissen  verfügten. Die Fakten sprachen für sich.  Das geforderte Mindestausmaß wurde  zum Wohle unserer Flugsportart  oft bei weitem überschritten.  Also kann ich auch hier sagen, dass von diesen Betrieben auch weiterhin eine hohe Qualität zu erwarten ist.
Auch die nach der ZLLV 2010 vom Hersteller geforderte Bestätigung im Bezug auf sein Produkt ist kein Thema mehr – wenngleich es diesbezüglich noch gewisse Bedenken hinsichtlich der Verantwortung der Hersteller gibt. Diese Bedenken betreffen vor allem die Kompatibilität des Produktes und die dafür verwendeten Fremderzeugnisse.

Jedenfalls hat es sich auch hier gezeigt, dass der Warenhandel die Sache regelt bzw. diese Vorgangsweise  den heutigen modernen Markterfordernissen gerecht wird.

Der  Erzeuger eines Produktes (Hänge- oder Paragleiter, oder Antriebseinheit) testet  die Kompatibilität und führt darüber  Aufzeichnungen.  Ist alles im grünen Bereich bzw. auf dem letzten Stand der Technik so wird das  Gesamtprodukt (System)  als lufttüchtig beurteilt  und es wird in weiterer Folge die Bestätigung dafür ausgestellt.  Dieses Privilegium  wurde unter anderem im §§  68 und 74 ZLLV 2010 eindeutig dem Hersteller zuerkannt.  
Wir als Behörde sind gemäß ÖAeC- Übertragungsverordnung  bemüht, alles so einfach wie möglich - natürlich im Rahmen des gesetzlich möglichen -  abzuwickeln.  Jene Piloten die bereits auf Grundlage der ZLLV 2010 eine Zulassung durchgeführt haben, wissen schon von der Einfachheit der jetzt durch die Behörde ÖAeC – FAA erfolgten Zulassungen.
Dies  noch weiter zu  vereinfachen,  wenn notwendig immer  den neuesten Gegebenheiten anzupassen,  ist   natürlich die weitere Aufgabe des ÖAeC.  Natürlich stützt sich diese Aufgabe auf sachliche Eingaben,  vorurteilsfreie Kritik und Vorschläge der wirklichen Anwender und  Firmen. 
Zum Abschluß noch einige Bemerkungen:
Der ÖAeC und auch die darin enthaltene behördliche Abteilung FAA sind mit ihren zum größten Teil ehrenamtlichen Mitarbeitern stets bemüht, das bestmögliche Ergebnis für unsere Flugsportart herauszuholen, bzw. zu erreichen.
Aber bitte bedenkt,  dass hier auch  verschiedene zusätzliche Aspekte zum Tragen kommen.  Einerseits die gerade herrschenden politischen Gesichtspunkte, nationale, wie internationale Vorgaben/Vorschriften,  wie auch Auflagen und Schutzbestimmungen der Endverbraucher und auch die Bedenken  der sog. Nichtflieger.

Unser Team der „Technik Hänge- und Paragleiter“  wird  jedoch  nicht müde werden, weiterhin für unsere Sache zu kämpfen.  Die an uns sachlich und fundiert herangetragenen  Wünsche werden zusammengefaßt und - wenn nicht schon im Laufen - der Eingabe, oder Erledigung zugeführt.

Ich kann daher nur immer wieder anführen, dass eine starke Vereinigung wie sie auch  in unserer Sparte in Form des ÖAeC besteht,  ein Schutzschild für die erreichten Errungenschaften ist. Ein Schutzschild gegenüber der uns nicht unbedingt wohlgesonnener Personen,  Verbände wie auch Gewerbefliegerei als auch ein Vertreter und Verhandlungs-partner gegenüber dem Gesetzgeber.
Daher appelliere ich wirklich an alle betroffenen Personen unserer Luftsportart, den ÖAeC mit  ihrer  Mitgliedschaft zu stärken. 
Es sind nicht die wenigen Einzelpersonen welche alles kritisieren, die etwas erreichen (obwohl  es ihnen  doch selbst frei steht  an den Gesetzgeber heranzutreten um Veränderungen in ihrem  Sinne  nach herbeizuführen) sondern es ist eine starke Vereinigung  nötig, wie hier für uns der ÖAeC,  die  im Sinne unserer Flugsportart agiert und  Veränderungen bewirkt .
In diesem Sinne wünsche ich „allen“ einen guten Rutsch in das Jahr 2011, Gesundheit  und natürlich schöne unfallfreie Flüge.

Wie ist unser Spruch: „Wir wollen fliegen“

Leiter Technik Hänge-und Paragleiten
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